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Untertanen gezahlt wurde, scheint auch manchmal nicht sehr pünktlich
geschehen zu sein, da im Jahre 1408 eine dem König schuldige bsrna
erwähnt wird, für welche das Kloster dem Heinrich von Puchberg alljährlich
113 Schock 20 Groscheu zu zahleu Halle.') Diese Besteuerung mutz das

Kloster manchmal auch sehr hart getroffen haben, wie aus einer Bille des

Klosters Golden krön an König Sigismund von Ungarn als Gubernator
des Königreiches Böhmen um Befreiung der „graves et assiduae exacdones“
harten und fortwährenden Sleuerforderuugeu zu fchlietzen ist.-) Zu dieser

Art der Besteuerung kommen mit der Zeit noch andere Forderungen

hinzu; in der Urkunde vom Jahre 1411 ist von solchen „czinsen und

kuniglichen bernen“, die das Kloster jährlich dem Könige zu geben hat,

die Rede?)
Die grundherrlichen Abgaben und Dienste.

Die grundherrlichen Lasten der bäuerlichen Bevölkerung bestanden

vornehmlich in Grundzins und Diensten. Dieser Grundzins wurde ent¬

weder in Geld oder in Geld und Naturalien oder nur in letzteren entrichtet.

Da wir die Grütze der Kufen oder Zinslehen gleichwie an anderen Orlen

so auch in unserer Gegend nicht genau kennen,' noch auch die Köhe des

jährlichen Ertrages bestimmen können, so lätzl sich über die relative Köhe

und den eventuellen Druck der Abgaben kein sicheres Urteil fällen. Man
könnte zwar die Urkunde vom 3. Mai 1293, worin Abl Kermann von
Goldenkron die Gründ- k»id Zinsverhällnifse der Bürger zu Kalschiug

regelt, als einzigen Anhaltspunkt gellen taffen, datz die bäuerliche» Zins¬

lehen beiläufig die Grütze von ungefähr 30 Joch besatzen?) Den Grundzins
sehen wir in unserem Gebiete, soweit die Nachrichten vorhanden sind, für
eine Kufe (mansus) in Nelolitz auf sechs solid! oder eine halbe Mark
berechnet?) Diese Angabe der Zinshöhe fleht einer anderen gegenüber,

welche zwar erst aus dem Jahre 1485 stammt, aber dennoch für diese

Zeit von Bedeutung ist. Darnach zahlte im Dorfe Mirkowitz ein Malauschek

von einer ganzen Kufe (hube) zu El. Galli und zu Georgi je l

23

/9 Schock,

Marlin Trzehul von einer Kufe ebensoviel; ein gewisser Marlin von einer
34 Kufe zu Galli 22'/ä Groschen und zu Georgi auch soviel; im Dorfe
Weichseln ein gewisser Thomas von einer halben Kufe zu Galli und
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